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messensspielraum?

Entscheide zu den SKoF-Richtlinien

Lweimal unterlagen im Kanton Luzern Ge-
meinden in Beschwerdeverfahren, weil sie in
emnem Fall Unterstiitzungsleistungen verwei-
gerten oder in einem andern Fall die SKiF-
Richtbetriige generell um 20 Prozent kiirzten.
Dr. H. U. Kneubiihler dussert sich im fol-
genden Beitrag' zu der Frage, wie weit der
Handlungsspielraum der Luzerner Gemein-
den rewcht. Auch wenn die SKoI-Richtlinien
nicht in allen kantonalen Soziallilfegesetzen
explizit verankert sind, diirften die Uberle-
gungen auch auf die Sozialhilfepraxis in an-
dern Kantonen anwendbar sein.

Es tiberrascht nicht, wenn in der heuti-
gen Zeit die SKol'-Richtlinien unter
Beschuss kommen. Sie seien zu hoch,
sie seien angesichts des Spardruckes zu
reduzieren oder nicht mehr anzuwen-
den, 1st da und dort zu horen. Diese
Diskussion wird sich kaum beruhigen.
Im Gegenteil: Die Zahl der ausgesteu-
erten Langzeitarbeitslosen nimmt zu,
und damit wachst auch die Zahl derer,
die auf wirtschaftliche Sozialhilfe ange-
wiesen sind. In Anbetracht der Defizite
in den Gemeinderechnungen ist es
durchaus naheliegend, hier ein Spar-
potential zu vermuten und entspre-
chende Reduktionen zu verlangen.
Damit stellt sich die Frage nach dem
Handlungsspielraum der Gemeinden,
resp.: (um es juristisch zu formulieren)
wie rechtsverbindlich sind die SKo6F-
Ansatze?

Was geht, was geht nicht?

Eine Luzerner Gemeinde trat nicht
auf ein Gesuch um Kostengutspra-
che fur die Therapie eines Drogen-
abhingigen ein. Begriindet wurde
diese Ablehnung mit dem Argu-
ment, die Gemeinde sei im Finanz-
ausgleich. Im Beschwerdeverfahren
wurde die Einsprache gegen diesen
Entscheid geschutzt.

Eine andere Gemeinde kiirzte die
SKoF-Richtlinien  generell  um
209%,. Auch hier erklarte das zustin-
dige Gericht diese Kiirzung als
nichtig.

§ 30 Abs. 1 SHG bestimmt, dass die
wirtschaftliche Sozialhilfe das soziale
Existenzminimum zu decken habe.

Um eine rechtsgleiche Behandlung
aller Hilfesuchenden sicherzustellen,
wird der unbestimmte Rechtsbegriff
des «sozialen Existenzminimums» nur
durch den Gesetzgeber im Rahmen des
Sozialhilfegesetzes ndher definiert.
Zum einen sagt § 30 Abs. 2 SHG, dass
fir die Bestimmung des sozialen Exi-
stenzminimums die SKoF-Richtlinien
wegleitend sind. Zum andern ist nach
§ 6 SHG auf die Besonderheiten und
Umstande des Einzelfalles abzustellen.
Daraus ergibt sich zweierlei:

' Der Beitrag wurde erstmals publiziert im Info-Blatt 2/93 des Verbandes der Sozialvorstcher und

der Birgergemeinden des Kantons Luzern.
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Abweichungen von den SKoF-
Richtlinien sind im Einzelfall (§6
SHG) moglich. Diese sind also nicht
zum vornherein und in allen Fallen
rechtsverbindlich. Die Unterstiitzungs-
beitrige der SKoF-Richtlinien durfen
aber im Einzelfall nur dann unter-
schritten werden, wenn dies separat
begriindet werden kann bzw. das sozi-
ale Existenzminimum ausnahmsweise
darunter liegt.

Grundsatzlich missen die Gemein-
den innerhalb der Handlungsspiel-
raume, welche durch die SK6F-Richt-
linien vorgegeben sind, entscheiden.
Ihre Autonomie 1st also insofern
grundsatzlich eingeschrankt, als sie die
Bandbreite der SKoF-Richtlinien nur
ausnahmsweise und 1n begrindeten
Einzelfillen verlassen konnen. Auf der
anderen Seite steht innerhalb der mit
Bandbreiten ausgestatteten Pauschal-
abgeltungen, sowie des nicht normier-
ten Bedarfs den Gemeinden ein Ermes-
sensspielraum zu, der von der Gemein-
deautonomie geschiitzt ist und auf den
sie sich berufen konnen.

Bandbreiten sind massgebend

Aus dem Gesagten wird klar, dass die
Gemeinden dann keine Entscheidungs-
freitheit mehr haben, wenn sie generell
von den Bandbreiten der SKo6F-Richt-
linien abweichen (z. B. generelle Kiir-
zung um 209,) oder diese ganz oder
teilweise nicht anwenden (z. B. bei den
betragsmaissig fixen Pauschalbetragen,
vegl. z. B. Ziff. E. 4.a SKoF-Richtli-
nien), hier bleibt den Gemeinden kein
von ihrer Autonomie geschitzter
Spielraum.

Im Rechtsmittelverfahren konnte
bei einer solchen generellen Kiirzung

oder Nichtbeachtung eine Verletzung
des sozialen Existenzminimums und
damit eines ungeschriebenen Verfas-
sungsrechtes vorliegen. Zumindest hat
das Verwaltungsgericht des Kt. Ob-
walden diesen Friihling eine solche ge-
nerelle Kirzung durch eine Gemeinde
im Kt. Obwalden als nichtig erklart.
Auch das Firsorgedepartement des
Kt. Zirich hat die Gemeinden auf
Grund der rechtlichen Situation vor
solchen Vorgehen gewarnt.

Welche Spielraume bleiben?

Moglich und vorstellbar bleibt, dass im
Rahmen der SKoF-Richtlinien eine
Gemeinde beschliesst, generell nur
noch die dort vorgesehenen tieferen
Ansatze (z. B. bet den Mehrkosten aus-
wartiger Verpflegung oder den allge-
meinen Erwerbsunkosten) anzuwen-
den. Voraussetzung fiir einen solchen
Entscheid ware allerdings, dass sich
dieser mit den ortlichen Lebenskosten
und dem durchschnittlichen Lebensni-
veau begrinden liesse.

Auf keinen Fall lassen sich aber fiir
einen solchen Entscheid ausschliesslich
finanzpolitische Erwagungen geltend
machen. Fursorgeauslagen sind nam-
lich gesetzlich gebundene Auslagen.
Die knappen Mittel der offentlichen
Hand durfen zu keinen einschneiden-
den Einschrinkungen beim letzten
Netz der sozialen Sicherheit fiihren.
Eine solche Einschrinkung wire sicher
dann erreicht, wenn die wirtschaftliche
Sozialhilfe nur das betreibungsamt-
liche Existenzminimum oder nur den
absolut notwendigen Lebensbedarf
umfassen wiurde. Sollte sich allerdings
zu einem (hoffentlich nie kommenden)
Zeitpunkt zeigen, dass die jetzige recht-
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liche Situation finanziell nicht mehr
haltbar ist, dann mussen Verfassung
und Gesetze geandert werden. Das ist

dann aber nicht mehr Sache der Ge-
meinden.

wirkungen eines «Strassburger» Urteils auf die IV

Auf Verlangen muss das EVG die Verhandlung

offentlich fihren

Unter dem Titel «Invalide Mutter wurde
diskriminiert» berichteten wir in der August-
Nummer 1993 der « JoF» von einer Verurter-
lung der Schweiz durch den FEuropdischen
Gerichtshof fiir Menschenrechte in Strass-
burg. Aufgrund der nun vorliegenden schrift-
lichen  Urteilsbegriindung  zeigt  Georges
Pestalozzi-Seger im folgenden auf, welche
Konsequenzen das Urteil hat. Fazit: Im
eigentlichen 1V-Bereich sind keine grund-
legenden Anderungen nitig, hingegen darf
das  Eidgendssische  Versicherungsgericht
wohl kiinftig einen Antrag auf eine offent-
liche Verhandlung nicht mehr ablehnen.

Ausgangspunkt dieses Verfahrens bil-
dete im Grunde eine ganz gewohnliche
Auseinandersetzung zwischen einer
Versicherten und der IV: Die betref-
fende Frau hatte ihre Arbeitsstelle aus
gesundheitlichen Grinden aufgeben
mussen und erhielt in der Folge vorerst
eine halbe und dann eine ganze Invali-
denrente. Nachdem sie vier Jahre spa-
ter ein Kind geboren hatte, zog die IV
die Rente in Revision. In der Meinung,
dass die Versicherte auch ohne Invali-
ditat nun ausschliesslich den Haushalt
besorgen wiirde, legte sie der Invalidi-
tatsbemessung nicht mehr die Beein-
trachtigung im Erwerbsleben, sondern
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neu die Einschrankung in der Haus-
haltstithrung zugrunde: Sie ermittelte
dabei gestiitzt auf ein Gutachten der
MEDAS Luzern einen Invaliditatsgrad
von unter 409, und hob die Rente auf.

Kantonaler und eidgendéssischer
Beschwerdeweg

Die Versicherte beschwerte sich in der
Folge vorerst bei der kantonalen Re-
kurskommission und nach derem ab-
weisenden Entscheid beim Eidg. Versi-
cherungsgericht. Das EVG gewihrte
ihr volle Akteneinsicht und liess sie ver-
schiedene Dokumente kopieren, nach-
dem ihr die kantonale Instanz dies
noch verweigert hatte.

In der Sache selber ging das EVG
davon aus, dass Frauen nach allge-
meiner Lebenserfahrung nach der Ge-
burt eines Kindes ihre Erwerbstatigkeit
aufgeben und dass die Versicherte dies
ebenfalls mit dem Beweisgrad der tliber-
wiegenden Wahrscheinlichkeit getan
hdtte. Es ermittelte deshalb den Invali-
dititsgrad gestiitzt auf die Methode des
Betiatigungsvergleichs und folgte dabei
den Einschitzungen der medizinischen
Gutachter. Die Beschwerde wurde des-
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halb vollumfanglich abgewiesen (Urteil
vom 21.6.1988).

Anspruch auf faires Verfahren

Aufdas weitere Verfahren bis zum Ur-
teil des Europdischen Gerichtshofs soll
an dieser Stelle nicht naher eingegan-
gen werden. Es beanspruchte insge-
samt 4'4 Jahre!

Die Beschwerdefiihrerin berief sich
auf eine Verletzung von Art. 6 § 1 der
Menschenrechtskonvention. Dieser
Artikel lautet wie folgt: «Jedermann
hat Anspruch darauf, dass seine Sache
in billiger Weise offentlich und inner-
halb einer angemessenen Frist gehort
wird, und zwar von einem unabhangi-
gen und unparteiischen, auf Gesetz be-
ruhenden Gericht, das uber zivilrecht-
liche Anspriiche und Verpflichtungen
oder tiber die Stichhaltigkeit der gegen
thn erhobenen strafrechtlichen An-
klage zu entscheiden hat .. .»

Der Gerichtshof musste als erstes
entscheiden, ob die Bestimmungen von
Art. 6 EMRK tberhaupt auf Sozial-
versicherungsprozesse in der Schweiz
anwendbar sind. Er hat diese Frage
entgegen den Antragen der Schweizer
Regierung bejaht und sich dabei auf
zwel Urteile aus dem Jahre 1986 gegen
Deutschland und die Niederlande ab-
gestutzt. Der Gerichtshof ist zum
Schluss gelangt, dass in solchen Sozial-
versicherungsprozessen ahnlich wie in
zivilrechtlichen Auseinandersetzungen
individuelle wirtschaftliche Anspriiche
gestitzt auf eine bundesrechtliche
Grundlage geltendgemacht werden;
deshalb bestiinden dieselben Anspri-
che auf ein faires Verfahren wie in zi-
vilrechtlichen Prozessen.

Akteneinsichtsrecht nicht
verletzt

Die geltendgemachte Rige der Verlet-
zung des Akteneinsichtsrechts hat der
Gerichtshof verworfen. Er ist mehrheit-
lich zum Schluss gelangt, dass allfallige
Fehler vor kantonaler Instanz im Ver-
fahren vor dem EVG korrigiert worden
sind, wo der Beschwerdefiihrerin volle
Akteneinsicht zustand.

Offentliche Verhandlung vor
EVG?

Weiter hatte sich der Gerichtshof mit
der Riige fehlender offentlicher Ver-
handlung vor dem EVG zu befassen.
Tatsdchlich ist das Verfahren vor dem
Eidg. Versicherungsgericht in aller Re-
gel schriftlich. Allerdings kann der
Vorsitzende des Gerichts auf Gesuch
einer Partei oder von Amtes wegen in
Ubereinstimmung mit der Kammer
eine Schlussverhandlung mit Partei-
vortragen anordnen (Art. 14 Abs. 2 des
Reglements fiur das Eidg. Versiche-
rungsgericht). Weil die Beschwerdefiih-
rerin keinen entsprechenden Antrag ge-
stellt hatte, hatte sie nach Ansicht des
Gerichtshofs auf eine offentliche Ver-
handlung verzichtet, weshalb der Ein-
wand nun nicht mehr nachtraglich er-
hoben werden konnte. Die Beschwerde
ist deshalb auch in diesem Punkt abge-
wiesen worden.

Der Gerichtshof hat zwar die von
der Schweiz geltendgemachten
Grinde fir ein schriftliches Verfahren
im Regelfall anerkannt. Aus dem Ur-
teil ldsst sich jedoch ableiten, dass das
EVG einem Antrag einer Partei auf
Durchfihrung einer offentlichen Ver-
handlung in Zukunft wohl immer wird
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entsprechen miissen, wenn die Schweiz
nicht eine erneute Verurteilung riskie-
ren will.

Geschlechterdiskriminierung
bejaht

Mit 8:1 Stimmen gutgeheissen hat der
Gerichtshotf schliesslich aber die Riuge
der Verletzung von Art. 14 in Verbin-
dung mit Art. 6 der Menschenrechts-
konvention. Art. 14 EMRK besagt fol-
gendes: «Der Genuss der in der vorlie-
genden  Konvention  festgelegten
Rechte und Freiheiten ist ohne Be-
nachteiligung zu gewahren, die insbe-
sondere im Geschlecht, in der Rasse,
Hautfarbe . . . begriindet ist.»

Bei der Beurteilung der Frage, ob die
Beschwerdefiithrerin auch ohne Invali-
ditat nach der Geburt ihres Kindes die
Erwerbstatigkeit aufgegeben hatte,
hatte sich das EVG nach Ansicht des
Europaischen Gerichtshofs nicht ein-
fach ohne weitere Uberpriifung dem
Standpunkt der Vorinstanz anschlies-
sen durfen, wonach Frauen aufgrund
der allgemeinen Lebenserfahrungen
nach der Geburt eines Kindes ihre
Erwerbstitigkeit aufgeben; es hitte
vielmehr die konkreten Umstinde des
Einzelfalls unabhangig von generellen
geschlechtsspezifischen Annahmen ab-
wagen und gestutzt auf eine solche Be-

weiswlirdigung den Entscheid féllen
miussen. Weil es dies nicht getan hat, ist
der Grundsatz eines fairen Beweisver-
fahrens verletzt worden.

Konsequenzen fiir die
IV-Bemessung bei Frauen?

Das EVG wird den Fall nun nochmals
beurteilen miussen. Auch wenn dieser
Entscheid noch nicht vorliegt, lasst sich
bereits jetzt feststellen, dass das System
der Invaliditatsbemessung aufgrund
des Urteils des Europaischen Gerichts-
hofs kaum generell gedndert zu werden
braucht. Geriigt worden ist einzig die
Art und Weise der Beweisfiihrung im
konkreten Fall, nicht das System als
solches.

Das EVG hat im tbrigen seit 1988
seine Praxis bereits insofern gedndert,
als heute immer die konkreten Um-
stainde des Einzelfalls gepriift werden,
wenn ein Wechsel der Methode der
Invalidititsbemessung zur Diskussion
steht. Der blosse Hinweis auf allge-
meine Lebenserfahrungen — das lasst
sich immerhin aus dem Urteil des Eu-
ropaischen Gerichtshofs ableiten — ge-
niigt den Ansprichen an ein faires Ver-
tahren nicht.

Georges Pestalozzi-Seger,
Rechtsdienst fiir Behinderte, Bern|<irich

Die Autoren dieser Nummer:

Dr. Pascal Coullery, BSV, Bern

Georges Pestalozzi-Seger, Rechtsdienst fir Behinderte, Zirich/Bern

Dr. Hans Ulrich Kneubuhler, Luzern
Charlotte Alfirev-Bieri (cab)

16



	Entscheide und juristische Beiträge

